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in NRW ist man weiterhin beihilfeberechtigt, wenn man sich der Kinder wegen beurlauben lässt,
damit müsste man sich doch auch nicht 100% privat versichern, oder?
Blöd, dass das bei euch nicht so war.

[Seitenanfang] Urlaub aus familiären Gründen (§ 71 LBG)

Der Urlaub aus familiären Gründen hat zur Voraussetzung, dass ein Kind unter 18 Jahren oder
ein pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger tatsächlich betreut oder gepflegt wird. In diesem
Fall besteht ein Rechtsanspruch auf Bewilligung. Der Urlaub darf auch mit einem Urlaub aus

Es werden keine Dienstbezüge gezahlt. Für die Ausübung von Nebentätigkeiten gelten die für
Vollzeitbeschäftigte getroffenen Regelungen.

Während der Zeit der Beurlaubung besteht grundsätzlich ein Beihilfeanspruch. Dies gilt nicht,
wenn der Beamte berücksichtigungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird oder
über den in der gesetzlichen Krankenkasse versicherten Ehegatten oder eingetragenen
Lebenspartner Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch hat.

Während einer Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen kann eine unterhälftige
Teilzeitbeschäftigung gewährt werden (siehe oben: Unterhälftige Teilzeitbeschäftigung (§ 67
LBG)).
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1https://www.lehrerforen.de/thread/27309-beurlaubung/?postID=233537#post233537
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